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Zur Sitzung des Beirates der unteren Landschaftsbehörde am 
13.06.2013 
  
 
TOP: 4.1 
 
Vorhaben: A 535, Antrag auf Befreiung für die Errichtung zweier 
Löschwasserbehälter am Tunnel Großer Busch   
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Landschaftsbeirat stimmt der beantragten landschaftsrechtlichen Befreiung für den 
Bau der Löschwasserbehälter zu. 
 
Erläuterung: 
 
Straßen NRW plant die notwendige Nachrüstung von Löschwasserbehältern an beiden 
Portalen des Tunnels Großer Busch nördlich der Anschlussstelle Wuppertal-Dornap. 
Eine bauzeitliche Inanspruchnahme von straßenbegleitenden Gehölzen auf den an-
grenzenden Böschungen ist unvermeidbar. Nach Beendigung der Bauarbeiten sollen 
die Flächen wieder hergerichtet und bepflanzt werden. Der Standort des geplanten 
Löschwasserbehälters auf der Südseite des Tunnels ist gem. der Landschaftsschutzge-
bietsverordnung von 1975 als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Im Änderungsver-
fahren des Landschaftsplans Nord ist geplant, die Schutzausweisung in dem Bereich 
aufzuheben. Der Bereich des geplanten Standortes am Nordportal ist im Landschafts-
plan Nord als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. 
 
Die Untere Landschaftsbehörde beabsichtigt, die Befreiung bis zum 31.07.2014 zu 
befristen. 
 
Lageplan: siehe Anlage 
 
Bearbeiterin: Frau Wedekind 
 
 
Anlagen: Lageplan mit Schutzgebietsdarstellung  
              2 Lagepläne von Straßen NRW 



ca. 37 m

ca. 14 m

A535 Tunnel Großer Busch -- Ertüchtigung der Betriebstechnik gem. RABT

Lage der geplanten Löschwasserbehälter

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Autobahnniederlassung Krefeld, PG Tunnelsicherheit
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ca. 28 m

ca. 15 m

A535 Tunnel Großer Busch -- Ertüchtigung der Betriebstechnik gem. RABT

Lage der geplanten Löschwasserbehälter

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Autobahnniederlassung Krefeld, PG Tunnelsicherheit
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